
Packungsgrößenauswahl im Akutfall bzw. im Notdienst
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Widerspruch zwischen verordneter 
N-Größe und verordneter Stückzahl

} nicht eindeutig bestimmte 
Verordnung

Stückzahl  
für die Auswahl  

maßgeblich

Weder N-Größe noch Stückzahl 
angegeben

} nicht eindeutig bestimmte 
Verordnung

Abgabe der kleinsten vorrätigen 
Packung, jedoch nicht mehr  

als die mit dem kleinsten 
Packungsgrößenkennzeichen  

gemäß der PackungsV in Vertrieb  
befindliche Packung

Nur N-Größe angegeben 

} Packungsgröße nicht vorrätig  
oder verordnete N-Größe  

nicht definiert

Packung aus dem nächst- 
kleineren N-Bereich wählen

Kleinste normierte Packung  
abgeben

• Kleinste vorrätige Packung  
abgeben

• Die dem verordneten N-Bereich 
entsprechende Stückzahl darf dabei 

nicht überschritten werden.

Nur Stückzahl angegeben

} Packungsgröße nicht vorrätig

Nächstkleinere  
vorrätige Packung abgeben

Ausnahme: 
Bei nicht verschreibungspflichtigen 

Arzneimitteln darf die der  
verordneten Packung nächst- 

liegende Packungsgröße  
abgegeben werden.

Nach Stückzahl verordnete Menge 
oberhalb Nmax

Abgabe der nach PackungsV 
aufgrund der größten Messzahl 

bestimmten größten Packung oder  
eines Vielfachen dieser Packung, 

allerdings nicht mehr als verordnet 

Alternativ: Abgabe der nächst- 
kleineren vorrätigen Packung

Nicht vorrätig

Nicht vorrätig

• Geregelt in § 17 Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz 2 SGB V
• Generell zu beachten: Abgaberangfolge nach §§ 10–15; Packungsgrößen nach § 8 Abs. 1: Betrachtung zeilenweise, Belieferung wie verordnet

• Sonderregelungen gelten für nicht eindeutig bestimmte Verordnungen, wenn eine Rücksprache mit der Ärztin oder dem Arzt nicht möglich ist

 
Arbeitshilfe 


